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Kurzfassung 

Das Ziel dieses Artikel besteht darin, den ordonomischen Ansatz durch eine Illustration 
vorzustellen. (a) Am aktuellen Beispiel der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
wird gezeigt, wie die Ordonomik ein Diskursversagen diagnostiziert, das zu einem Poli-
tikversagen geführt hat, welches in absehbarer Weise ein Marktversagen nach sich zie-
hen wird. (b) Ferner wird aus ordonomischer Sicht erläutert, warum Lohnsubventionen 
geeignet sind, die negativen Auswirkungen des Mindestlohns zu korrigieren. (c) 
Schließlich wird ordonomisch reflektiert, welche Denk- und Handlungsblockaden einer 
solchen Reform des Mindestlohns im Wege stehen könnten und wie sich solche Blo-
ckaden ausräumen ließen.  

Schlüsselwörter: Ordonomik, Ordnungsethik, Mindestlohn, Lohnsubvention, orthogona-
le Positionierung 

Abstract 

This article intends to sketch the ordonomic approach via an illustration. (a) The recent 
example of minimum wage legislation in Germany is used to explain how the 
ordonomic approach identifies a discourse failure that has led to a political failure, 
which in the foreseeable future will entail a market failure. (b) This article then explains 
from an ordonomic point of view why wage subsidies can correct the negative conse-
quences of minimum wage legislation. (c) Finally, it presents an ordonomic reflection 
on possible blockades of action or thought which might stand in the way of institutional 
reform, and it sketches how such blockades could be handled. 

Key Words: ordonomics, order ethics, minimum wage, wage subsidy, orthogonal posi-
tion 

 





Der ordonomische Ansatz:  
Eine Illustration am Beispiel des Mindestlohns 

von Ingo Pies∗ 

((1)) Das eigentümliche Merkmal der Moral besteht darin, soziale Phänomene als „gut“ 
oder „schlecht – und sogar noch spezifischer: als „gut“ oder „böse“ – zu bewerten. Die 
Gegenstände moralischer Wertung sind vielfältig. Zu ihnen zählen Handlungen (Verhal-
tensweisen) und Handlungsergebnisse (Konsequenzen), Handlungssubjekte (natürliche 
und neuerdings auch juristische Personen), Handlungsgesinnungen (Intentionen) und 
Handlungsbedingungen (Institutionen).  

Ethik hingegen ist Theorie der Moral. Sie beobachtet, analysiert und reflektiert, wie 
moralische Wertungen vorgenommen werden. Um diese Aufgaben als Wissenschaft 
erfüllen zu können, muss Ethik auf Distanz zu ihrem Gegenstand gehen. Wird diese 
Notwendigkeit nicht klar erkannt, kann es zu kuriosen Missständen kommen. Auf zwei 
sei hier hingewiesen. Ein erster Missstand besteht darin, dass Ethiker qua Amt morali-
sche Wertungen abgeben, ohne sich bewusst zu sein, dass sie dadurch etablierte – und 
bewährte! – Methodenstandards wissenschaftlicher Seriosität verletzen. Ein zweiter 
Missstand besteht darin, dass Moralisten die ethische Reflexion und kritische Infrage-
stellung moralischer Urteile – und der ihnen zugrunde liegenden Werturteilskategorien 
– als Angriff auf die Moral empfinden und Ethik als „unmoralisch“ (dis-)qualifizieren, 
ohne sich bewusst zu sein, dass wissenschaftliche Moraltheorien gerade aufgrund ihrer 
distanzierten Herangehensweisen – und der damit verbundenen Polyperspektivität so-
wie Wissensgenerierung – zur Verbesserung der gängigen Moralpraxis ebenso beitragen 
können wie die Religionswissenschaften zu einer aufgeklärteren Religionspraxis, die 
Rechtswissenschaften zu einer gerechteren Rechtspraxis oder die Wirtschaftswissen-
schaften zu einer vernünftigeren Wirtschaftspraxis. 

((2)) Vor diesem Hintergrund versteht sich der ordonomische Ansatz zur Ethik ganz 
dezidiert als eine Moraltheorie ohne erhobenen Zeigefinger. Der Ordonomik geht es 
nicht darum, Moral zu predigen und appellativ einzufordern. Vielmehr ist sie darauf 
ausgerichtet, Moral kritisch zu analysieren. Auf diese Weise will der ordonomische An-
satz zur Ethik einen wissenschaftlichen – d.h. wissensgenerierenden – Beitrag zu Lern-
prozessen leisten, die einerseits auf einen reflektierte(re)n Umgang mit moralischen 

                                                 
∗ Der ordonomische Ansatz wurde am Lehrstuhl für Wirtschaftsethik an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg entwickelt. Er ist ganz wesentlich durch die Arbeiten von Karl Homann inspiriert und 
versucht, dessen Forschungsprogramm konstruktiv(istisch) weiterzuentwickeln. Vgl. Homann (1980), 
(1985), (2002), (2003), (2014), Homann und Blome-Dees (1992) sowie Homann und Suchanek (2000, 
2005). Für eine (ordonomische) Interpretation des Homann-Ansatzes vgl. Pies (2008) und (2010). Für 
einen Überblick zur Ordonomik und der ihr zugrunde liegenden Theoriestrategie vgl. Pies (2009a), (2012) 
sowie (2013a). – Mittlerweile liegen mehrere Dissertationen vor, die den ordonomischen Ansatz anwen-
den. Vgl. Mackenbrock (2006), Schuster (2008), Meyer zu Schwabedissen (2008) Buttkereit (2009), 
Sardison (2009), von Winning (2009), Braun (2009), Beckmann (2010), Frank (2010), Voigt (2010), 
Hielscher (2012), Braun (2013), Wockenfuß (2013), Tewes-Gradl (o.J.) sowie Will (o.J.). Zudem sind – 
oft in Ko-Autorschaft – zahlreiche Aufsätze erschienen, die in nationalen oder internationalen Fachzeit-
schriften veröffentlicht wurden. Vgl. z.B. Pies, Hielscher und Beckmann (2009), Pies und Sass (2011), 
Hielscher, Pies und Valentinov (2012), Valentinov, Hielscher und Pies (2013), Beckmann, Hielscher und 
Pies (2014) oder Pies, Beckmann und Hielscher (2014). Einen vollständigen Überblick erhält man unter: 
http://ethik.wiwi.uni-halle.de/ – Eine gekürzte Version dieses Beitrags erscheint demnächst in einem 
gemeinsam von Dominik van Aaken und Philipp Schreck herausgegebenen Buch mit dem Titel „Theorien 
der Wirtschafts- und Unternehmensethik“. 

http://ethik.wiwi.uni-halle.de/
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Werturteilen abzielen und andererseits darum bemüht sind, die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse humaner auszurichten und nachhaltig(er) zu gestalten, um so allgemein geteil-
te moralische Anliegen verwirklichen zu helfen, also gewissermaßen das „Gute“ zu för-
dern.  

Das Spezifikum der Ordonomik besteht darin, systematisch zwei Fragen zu stellen 
und bei der Beantwortung auf ihren Zusammenhang zu achten. Die Ordonomik fragt 
zum einen nach der Moraltauglichkeit unserer Gesellschaft und zum anderen nach der 
Gesellschaftstauglichkeit unserer Moral. Bei der ersten Fragestellung wird die Sozial-
struktur unserer Gesellschaft kritisch auf den Prüfstand gestellt und daran gemessen, 
inwiefern sie moralischen Ansprüchen genügt. Dort, wo das (noch) nicht der Fall ist, 
wird nach institutionellen Reformen gesucht, um die Sozialstruktur entsprechend anzu-
passen. Bei der zweiten Fragestellung wird die Moralsemantik kritisch auf den Prüf-
stand gestellt und daraufhin untersucht, ob sie mit den Funktionalitätserfordernissen 
einer modernen (Welt-)Gesellschaft vereinbar ist. Dort, wo das (noch) nicht der Fall ist, 
wird nach geeigneten Differenzierungen, Begriffen und Denkkategorien gesucht, um die 
Semantik entsprechend anzupassen. Insofern kann man die Kennzeichnung vornehmen, 
dass sich die Ordonomik mit den Interdependenzen – noch spezifischer: mit etwaigen 
Diskrepanzen – zwischen Sozialstruktur und Semantik beschäftigt, oder in anderen 
Worten zwischen Institutionen und Ideen, zwischen Anreizen und Gründen, bzw. in 
Marxscher Terminologie, zwischen Sein und Bewusstsein. Es geht um wechselseitige 
Anpassungen zwischen den Ordnungen des Handelns und Denkens: um die Verwirkli-
chung moralischer Anliegen mit Hilfe (formaler oder informaler) Anreize bzw. 
Anreizreformen sowie um die konsensuale Verständigung darüber, was aus gesell-
schaftlicher Sicht als allgemeines moralisches Anliegen wahrzunehmen ist. 

((3)) Das ordonomische Theorieprogramm wurde bislang in drei Dimensionen aus-
gearbeitet: (a) als System-Ethik (vornehmlich als Wirtschaftsethik), (b) als Organisati-
ons-Ethik (vornehmlich als Unternehmensethik) und (c) als Prozess-Ethik (als Ethik 
gesellschaftlicher Selbststeuerung, z.B. anhand der Themenfelder Korruptionsbekämp-
fung und Agrarspekulation). 

(a) Im Mittelpunkt der Systemethik und ihres polit-ökonomischen Anwendungsbe-
reichs steht der Wettbewerb und seine Eigenschaft, einen Hiatus zwischen Handlungs-
motiv und Handlungsergebnis zu treiben. Besonders dramatisch zeigt sich dies beim 
Marktwettbewerb, in dem die nicht-intendierten Effekte intentionalen Handelns domi-
nieren: Nachfrager haben ein Interesse an niedrigen Preisen und treiben doch durch ihr 
eigenes Nachfrageverhalten die Preise nach oben, während umgekehrt Anbieter an ho-
hen Preisen interessiert sind und durch ihr Angebotsverhalten Preisdruck nach unten 
ausüben. Aus ordonomischer Sicht besteht die Besonderheit der spezifischen Sozial-
struktur von Wettbewerbssituationen darin, dass sie die Anforderungen an eine gelin-
gende Steuerung der Verhaltensergebnisse dramatisch anhebt und damit einen deutli-
chen Akzentwechsel von Handlungsgesinnungen auf Handlungsbedingungen erforder-
lich macht.1 

                                                 
1 Bereits bei Eucken (1952, 1990; S. 358 und S. 368) liest man: „Mit Schelten gegen Eigennutz, kapitalis-
tische Gewinnsucht u. dgl. wird das Problem, wie Einzelinteresse und Gesamtinteresse in Harmonie ge-
bracht werden, nicht gefördert.“ Und ferner: „Von den Menschen darf nicht gefordert werden, was allein 
die Wirtschaftsordnung leisten kann: ein harmonisches Verhältnis zwischen Einzelinteresse und Gesamt-
interesse herzustellen.“ Diese Einsicht ist also keineswegs neu. Aber gerade deshalb rechtfertigt sie die 
Bezeichnung „Ordonomik“: Die ordonomische Ethik ist ordnungstheoretisch fundiert und – als Wirt-
schaftsethik – ordnungspolitisch ausgerichtet. Als allgemeiner Ansatz zur Ethik analysiert die Ordonomik 
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(b) Im Mittelpunkt der Organisationsethik steht der Befund, dass die Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen nicht nur durch Unternehmer, sondern zunehmend auch 
durch Unternehmen organisiert wird, so dass neben natürlichen Personen vor allem 
auch juristische Personen – korporative Akteure – ins Blickfeld gerückt werden müssen. 
Hierbei stellt die Ordonomik systematisch zwei Fragen. Die erste lautet: Wie konsti-
tu(tional)iert sich das Unternehmen als moralisch integerer Akteur? Wie muss es ver-
fasst sein, um als Organisation – hierin ganz analog zur Person des Unternehmers – ei-
nen „Charakter“ auszubilden, als verlässlich und berechenbar zu gelten, als gewissen-
haft und vertrauenswürdig? Wie kann sich das Unternehmen einen guten Ruf erwerben, 
der es zu einem geschätzten Wertschöpfungspartner werden lässt? Die zweite Frage 
lautet: Durch welche Selbstbindungen (individueller oder kollektiver Art) und durch 
welche Bindungsservices (individueller oder kollektiver Art) kann das Unternehmen als 
Organisation produktive oder sogar innovative Wertschöpfung betreiben, um so seinem 
gesellschaftlichen Auftrag – seinem Mandat, seiner „license to operate“ – gerecht zu 
werden, gesellschaftliche Problemlagen durch Leistungserstellung auf Wettbewerbs-
märkten bewältigen zu helfen? Kurz: Wie kann das Unternehmen Moral als Produkti-
onsfaktor einsetzen?2 

(c) Im Mittelpunkt der Prozess-Ethik steht die Einsicht, dass gerade deshalb, weil 
das System verhaltenssteuernde Anreizwirkungen bei den Akteuren entfaltet, diese Ak-
teure ein Interesse daran haben können, die auf sie wirkenden Anreizstrukturen aktiv zu 
gestalten. Deshalb ist generell zu fragen: Welche Rückwirkungen haben Akteure auf das 
System? Solche Rückwirkungen können positiver oder negativer Art sein.  

Negative Rückwirkungen liegen beispielsweise dort vor, wo Marktakteure darauf 
aus sind, das für einen funktionierenden Markt konstitutive Wettbewerbsprinzip poli-
tisch außer Kraft zu setzen. So kommt es immer wieder vor, dass Unternehmen versu-
chen, sich von staatlicher Seite mit Privilegien versorgen zu lassen. Sie betreiben dann 
Rent-Seeking. Die Schaffung künstlicher Monopolstellungen gehört ebenso in diese 
Kategorie der Privilegiensuche wie etwa das protektionistische Bestreben, ausländische 
Anbieter vom einheimischen Markt fernzuhalten. Aber auch informale Aktivitäten wie 
etwa Wettbewerbsverzerrungen oder Kartellbildungen gehören zu den Praktiken des 
Rent-Seeking, obwohl hier gesetzliche Vorschriften nicht geändert, sondern unterlaufen 
werden. 

Rückwirkungen können aber auch positiv sein und die systemischen Rahmenbedin-
gungen verbessern. Beispielsweise haben Unternehmen ein Interesse daran, dass soziale 
oder ökologische Mindeststandards gesetzlich kodifiziert bzw. entsprechende Gesetzes-
lücken geschlossen werden, um zu verhindern, dass Konkurrenten Wettbewerbsvorteile 
erzielen können, indem sie solche Standards gezielt unterbieten. Der Wunsch nach fai-
rem Wettbewerb kann Unternehmen sogar dazu motivieren, selbst aktiv zu werden und 
kollektives Handeln zu organisieren, ohne dafür den Gesetzgeber in Anspruch zu neh-
men. Auch Branchenvereinbarungen können – ähnlich wie technische Produktnormie-
rungen – den Zweck erfüllen, die Weichen für einen funktionalen Wettbewerb herzu-
stellen und so nicht eine Außerkraftsetzung, sondern eine bessere Inkraftsetzung des 
Marktes zu bewirken. 

                                                                                                                                               
geeignete Optionen zur (Re-)Formierung der Ordnungen gesellschaftlichen Denkens und Handelns. Vgl. 
hierzu auch Pies (2011). 
2 Vgl. Pies (2009b). 
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Nota bene: Die gleiche Ambivalenz, die der politischen Einflussnahme von Unter-
nehmen zu bescheinigen ist, muss auch bei der politischen Einflussnahme von zivilge-
sellschaftlichen Organisationen in Rechnung gestellt werden. Die Rückwirkungen auf 
das System können positiver oder negativer Natur sein. In vielen Fällen verleihen Ge-
werkschaften, Bürgerinitiativen, Umweltbewegungen und Sozialverbände genau jenen 
Interessen eine Stimme und verschaffen ihnen politisches Gehör, die andernfalls Gefahr 
liefen, im demokratischen Politikprozess unbeachtet zu bleiben. Die Humanisierung des 
Strafvollzugs oder die Inklusion von Behinderten beispielsweise wären ohne zivilgesell-
schaftliches Engagement sicherlich nicht so schnell vorangekommen, auch wenn frei-
lich immer noch viel zu tun bleibt. Aber in manchen Fällen führen zivilgesellschaftliche 
Organisationen das Gemeinwohl eher rhetorisch im Munde, gleichsam als Camouflage, 
um zu verdecken, dass sie höchst partikuläre Interessen vertreten. Zudem ist die Art und 
Weise, wie zivilgesellschaftliche Organisationen bestimmte Interessen vertreten, äußerst 
heterogen und vielgestaltig. Gewerkschaften beispielsweise changieren zwischen Klas-
senkampf(rhetorik) und Sozialpartnerschaft(spraxis). Das Spektrum der Umweltorgani-
sationen reicht von fundamentalistischer Systemopposition bis zu Unternehmenspart-
nerschaften für konstruktive Problemlösungen. Sozialverbände leisten einerseits prag-
matische Hilfe und propagieren andererseits eine Armutsdefinition, derzufolge die Sozi-
alstatistik auf Daueralarm programmiert wird. Auch Fehl-Alarme kommen vor. Um nur 
zwei Beispiele zu nennen: Die Warnungen vor dem Waldsterben in den 1990er Jahren 
waren nach dem aktuellen Kenntnisstand der Wissenschaft wohl ebenso verfehlt wie die 
um das Jahr 2008 einsetzenden Warnungen vor der angeblich hungermachenden Wir-
kung der Terminmarktgeschäfte von Indexfonds.3 

Angesichts dieser durchgängigen Ambivalenz wird eine Prozess-Ethik benötigt, die 
die Rahmenbedingungen reflektiert, unter denen die gesellschaftliche Selbststeuerung 
demokratischer Politikprozesse erfolgreich sein kann. 4 Hierfür müssen zahlreiche Fra-
gen gestellt und beantwortet werden, z.B. die folgenden: Wie kann man Unternehmen 
und zivilgesellschaftliche Organisationen einschließlich der Medien – stärker als bisher: 
z.B. mittels Haftungsrecht – darauf verpflichten, in ihren öffentlichen Stellungnahmen 
die Wahrheit zu sagen, anstatt auf strategisch manipulierte Informationen zu setzen? 
Wie kann man – z.B. mittels der Nationalen Akademien der Wissenschaften – eine 
glaubwürdige Wahrheitsfindung organisieren, wenn unterschiedliche Expertenmeinun-
gen aufeinandertreffen und die demokratische Öffentlichkeit einen dringenden Orientie-
rungsbedarf anmeldet? Wie sorgt man für Transparenz und Fairness sowie für eine 
funktionale Wettbewerbsordnung, wenn Unternehmen und zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen als konkurrierende Lobbygruppen auftreten? 

((4)) Der ordonomische Ansatz hat aufgrund seiner Ausarbeitung in den geschilder-
ten drei Dimensionen in den letzten Jahren eine enorme Komplexität entwickelt. Um 
diese diese Komplexität angemessen zu entfalten, wird für die Kennzeichnung der 
Ordonomik im Folgenden die Form einer Illustration gewählt: Der ordonomische An-
satz wird anhand einer Analyse der Mindestlohndebatte vorgestellt. Diese illustrative 
Anwendung enthält system-, organisations- und prozess-ethische Elemente. Sie wird in 
drei Schritten entwickelt, wobei die ersten beiden Schritte jeweils einer der beiden or-
donomischen Grundfragen gewidmet sind. 

                                                 
3 Zum zweiten Fehl-Alarm vgl. Will et al. (2013). 
4 Vgl. hierzu Pies (2013b) und (2013c). 
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• Der erste Schritt entfaltet die These, dass die in Deutschland geführte Min-
destlohndebatte als Diskursversagen eingestuft werden muss. Hier wird die 
Diagnose gestellt, dass eine bestimmte Form von Moralkommunikation nicht 
gesellschaftstauglich ist. Im Klartext: Es war hochgradig irreführend, wie die 
Auseinandersetzung um den Mindestlohn als eine kombinierte Armuts- und 
Gerechtigkeits-Debatte geführt worden ist.  

• Der zweite Schritt entfaltet die These, dass es eine überlegene Alternative 
zum Mindestlohn gibt: Das in der öffentlichen Diskussion artikulierte Anlie-
gen, die bisherigen Bezieher von Niedriglöhnen besserzustellen, lässt sich 
nicht durch den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, wohl aber 
durch Lohnsubventionen erreichen. Hier wird folglich als Therapie zur Dis-
kussion gestellt, dass eine bestimmte Sozialstruktur (nämlich die einer ge-
setzlichen Lohnuntergrenze) nicht moraltauglich ist und deshalb dringend ei-
ner institutionellen Reform bedarf. 

• Im dritten Schritt wird der Frage nachgegangen, mit welchen Reformhinder-
nissen zu rechnen ist, wenn man den Mindestlohn durch Lohnsubventionen 
korrigieren will. Hier wird die These entfaltet, dass zwischen Handlungs- 
und Denkblockaden zu unterscheiden ist, und es wird zumindest angedeutet, 
dass – und wie – die Ordonomik in der Lage ist, beide Problemstellungen 
konstruktiv zu bearbeiten. 

I. Ordonomische Diagnose: Diskursversagen, Politikversagen, Marktversagen 

Auf den ersten Blick sieht alles sehr eindeutig aus: In Deutschland wurde nach langem 
politischen Ringen der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn eingeführt. Beginnend 
mit dem 1. Januar 2015 müssen bis spätestens 2017 alle Unternehmen ihren Mitarbei-
tern einen Stundenlohn in Höhe von mindestens 8,50 € auszahlen. Diese Maßnahme ist 
außerordentlich populär. In Meinungsumfragen befürwortet eine überwältigende Mehr-
heit der Bundesbürger (88 %) die Einführung dieses gesetzlichen Mindestlohns.5 Der 
Wille des Volkes wird umgesetzt – auch gegen Widerstände. Insofern markiert die Par-
lamentsentscheidung vom 3. Juli 2014 eine Sternstunde der Demokratie. Richtig? 
Falsch! 

Sieht man genauer hin, fallen beim zweiten Blick einige Merkwürdigkeiten auf, die 
stutzig machen. Eine erste Merkwürdigkeit besteht darin, dass in den Meinungsumfra-
gen mehr als zwei Drittel (68 %) der befragten Bürger angeben, nicht zu befürchten, 
dass die Einführung des Mindestlohns zu negativen Beschäftigungseffekten führen wer-
de.6 Eine zweite Merkwürdigkeit besteht darin, dass die zuständigen Fachwissenschaft-
ler seit Jahren öffentlich und mit außergewöhnlicher Vehemenz vor genau solchen ne-
gativen Beschäftigungseffekten gewarnt haben.7 Eine dritte Besonderheit kommt hinzu: 
Während Ökonomen davon ausgehen, dass die mindestlohninduzierten Arbeitsplatzein-
                                                 
5 Diese Werte wurden im Juni 2014 erhoben. Vgl. Infratest dimap (2014; S. 2). 
6 Diese Werte wurden im Juni 2014 erhoben. Vgl. Infratest dimap (2014; S. 2). 
7 Um nur ein Beispiel zu nennen: Der mit öffentlicher Politikberatung beauftragte „Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ (SVR) hat bereits im Jahr 2006 mit großer 
Eindringlichkeit vor den negativen Beschäftigungswirkungen eines gesetzlichen Mindestlohns gewarnt, 
diese Warnungen in den letzten Jahren kontinuierlich wiederholt und im Jahr 2013 nochmals ausführlich 
aktualisiert. Vgl. SVR (2006; Ziffern 546-553, S. 401-412), (2011; Ziffer 467, S. 282), (2012; Ziffer 543, 
S. 318), (2013; Ziffern 515-521, S. 284-287). 
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bußen in Ostdeutschland noch sehr viel stärker sein werden als in Westdeutschland,8 ist 
die Einführung eines bundesweit einheitlichen Mindestlohns nichtsdestotrotz in Ost-
deutschland sogar noch etwas populärer ist als in Westdeutschland. Die Zustimmungs-
raten betragen 90% (Ost) bzw. 85% (West).9  

Diese Merkwürdigkeiten lassen darauf schließen, dass hier ein Prozess öffentlicher 
Meinungsbildung stattgefunden hat, in dem ökonomische Sachargumente ganz offen-
kundig in den Hintergrund gedrängt und weitgehend ignoriert wurden. So gesehen, war 
die Parlamentsentscheidung zugunsten des Mindestlohns in der Tat keine Sternstunde 
der Demokratie, sondern vielmehr das Resultat eines demokratischen Diskurs- und Poli-
tikversagens. 

Die folgenden Ausführungen versuchen vor Augen zu führen, wie sich dieses inter-
essante Phänomen mit Hilfe des ordonomischen Ansatzes zunächst im Rahmen einer 
Problemdiagnose analysieren lässt. Es geht um eine illustrative Anwendung der 
Ordonomik und ihrer analytischen Kernelemente, die hier mit wenigen Federstrichen 
grob skizziert werden, um ein Gesamtbild entstehen zu lassen, das gleichsam mit 
schwarzer Tusche entworfen wird, anstatt die einzelnen Elemente en detail mit Farbe 
auszumalen.  

((1)) Abbildung 1 enthält eine konkrete Ausprägung des ordonomischen Drei-
Ebenen-Schemas, mit dessen Hilfe systematisch drei soziale Arenen – Basisspiel, Meta-
spiel und Meta-Metaspiel – unterschieden werden. Hier wird anwendungsbezogen fol-
gende Zuordnung vorgenommen: (a) Ebene 1: Das Basisspiel ist die Wirtschaft und hier 
insbesondere der Arbeitsmarkt. (b) Ebene 2: Das zugehörige Metaspiel ist die Politik 
und hier insbesondere die Parlamentsentscheidung zum Mindestlohn. Die Politik defi-
niert (und ändert) die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Sie setzt Anreize für den 
Arbeitsmarkt. (c) Ebene 3: Das zugehörige Meta-Metaspiel findet in der demokrati-
schen Öffentlichkeit statt. Es betrifft die Diskussion um den Mindestlohn. Die öffentli-
che Meinungsbildung setzt Anreize für die Politik. 

Meta-
Metaspiel

Metaspiel

Basisspiel

Öffentlichkeit

Politik

Wirtschaft

1. Ebene: Marktversagen

2. Ebene: Politikversagen

3. Ebene: Diskursversagen

 

                                                 
8 Vgl. Holtemöller und Pies (2014). 
9 Diese Werte wurden im Juni 2013 erhoben. Vgl. infratest dimap (2013; S. 1). 
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Abbildung 1: Das ordonomische Drei-Ebenen-Schema 

Der Ordonomik kommt es vor allem auf den systematischen Zusammenhang – genauer: 
auf das dynamische Zusammenspiel – dieser drei Ebenen an: Ein dysfunktionaler Pro-
zess öffentlicher Meinungsbildung generiert ein Diskursversagen, das den Politikpro-
zess mit Fehlanreizen versorgt. Die Folge ist ein Politikversagen, welches ein Marktver-
sagen nach sich zieht: Der Mindestlohn setzt den Arbeitsmarkt partiell außer Kraft. Er 
zerstört bestehende und verhindert künftige Beschäftigungsverhältnisse, obwohl sie ein 
Potential wechselseitiger Besserstellung aufweisen. 

((2)) Was genau ist auf Ebene 3 schiefgelaufen? Die ordonomische Antwort hierauf 
wird mit Hilfe von Abbildung 2 entwickelt. Sie rekonstruiert das dominante Wahrneh-
mungsmuster sowie die Stoßrichtung der öffentlichen Diskussion, die in den Medien 
primär als moralische Debatte geführt wurde.  

Interessen U

S

Interessen BZ

VW

 
Abbildung 2: Der Wahrnehmungsrahmen eines Interessenkonflikts 

Im Zentrum der Auseinandersetzung stand die Wahrnehmung eines Interessenkonflikts 
zwischen den Unternehmen einerseits und den im Niedriglohnsektor Beschäftigten an-
dererseits, dargestellt durch die negativ geneigte Tradeoff-Gerade, deren Pfeilspitze 
nach rechts unten weist: Für viele Bürger schien es offensichtlich zu sein, dass die 
schlecht bezahlten Beschäftigten an höheren Löhnen interessiert sind; und ebenso offen-
sichtlich schien, dass die Unternehmen ihnen diese höheren Löhne verweigern – ver-
mutlich, weil ihnen ihre eigenen Gewinne wichtiger sind. Die an der Abszisse abgetra-
gene Interessenlage der Beschäftigten (B) weist nach rechts, die an der Ordinate abge-
tragene Interessenlage der Unternehmen (U) weist nach oben. Dieser Wahrnehmung 
zufolge entsteht ein Spannungsfeld: Höhere Löhne senken den Gewinn. 

Dem Wahrnehmungsmuster dieses Tradeoff folgend, nahm eine übergroße Bevölke-
rungsmehrheit Partei für die Interessen der Beschäftigten: Für sie stand ganz offenkun-
dig das Anliegen im Vordergrund, die Einkommenssituation von Niedriglohnempfän-
gern zu verbessern. Es wurde als moralischer Missstand – als Ungerechtigkeit – wahr-
genommen, dass eine beträchtliche Gruppe von Vollzeitbeschäftigten auf dem Arbeits-
markt nicht genügend Geld verdient, um für sich (und ihre Angehörigen) das kulturell 
definierte Existenzminimum abdecken zu können. Diese moralische, deutlich sichtbar 
von Empathie getragene, Parteinahme wird durch den horizontalen Pfeil „Z“ (für Ziel) 
graphisch repräsentiert. Er markiert die Stoßrichtung des Gerechtigkeitsanliegens. 
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Von besonderer Bedeutung ist nun, dass dieses – in Deutschland weitestgehend un-
strittige – Gerechtigkeitsanliegen im gedanklichen Rahmen der Tradeoff-Wahrnehmung 
umzusetzen versucht wurde. Zum moralischen Anliegen kam also noch ein zweites 
Element hinzu, das man als Assignment-Urteil bezeichnen kann: Die Aufgabe, das Ein-
kommen der Niedriglohn-Empfänger anzuheben, wurde den Unternehmen zugewiesen. 
Sie sollen durch den Mindestlohn gesetzlich verpflichtet werden, ein höheres Arbeits-
entgelt zu zahlen, als es dem Wettbewerbslohn entsprechen würde.  

Wir haben es hier folglich mit einem ganz besonderen Werturteil zu tun: Der Min-
destlohn wird nicht etwa deshalb befürwortet, weil man den Unternehmen etwas 
Schlechtes antun will. Vielmehr wird er allein deshalb befürwortet, weil man den Nied-
riglohnempfängern etwas Gutes zukommen lassen will. Dass höhere Löhne zu Gewinn-
einbußen führen, wird in der die öffentliche Debatte dominierenden Vorstellungswelt 
also gewissermaßen billigend in Kauf genommen – als unvermeidliche Nebenfolge der 
Zuweisung (d.h. des „Assigments“) an die Unternehmen, als Arbeitgeber die Kosten der 
intendierten Besserstellung der Arbeitnehmer tragen zu sollen. 

Mit Hilfe von Abbildung 2 kann man sich auch verdeutlichen, was in der öffentli-
chen Debatte ausgeblendet wurde. Die Auseinandersetzung konzentrierte sich vornehm-
lich auf das moralische Anliegen und war kategorial taub für die Frage, ob das 
Assignment-Urteil zweckmäßig oder unzweckmäßig war, das moralische Anliegen zu 
befördern. Aus ordonomischer Sicht ist aber genau dies die Gretchenfrage. 

Das kollektive „mind-set“ ging offenkundig davon aus, dass die Einführung des ge-
setzlichen Mindestlohns bewirken werde, dass man sich ausgehend vom Status quo (S) 
tatsächlich entlang der Tradeoff-Geraden nach rechts unten bewegen werde. Die vermu-
tete Wirkung entspricht dem Punkt „VW“. Hierbei wurde freilich außer Acht gelassen, 
dass Unternehmen auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn mit Beschäfti-
gungsreduktion und Entlassungen reagieren können. Für sie wird der Faktor Arbeit im 
bisherigen Niedriglohnsegment teurer. Folglich liegt es nahe, davon auszugehen, dass 
Unternehmen ihre Nachfrage nach diesem Faktor einschränken werden. Deshalb erwar-
tet der ökonomische Mainstream, dass die intendierte Besserstellung aller bisherigen 
Niedriglohnempfänger nicht eintreten wird, weil viele von ihnen nicht in den Genuss 
höherer Löhne kommen, sondern stattdessen arbeitslos werden.10 

Man kann diesen Sachverhalt auch so ausdrücken, dass das tatsächlich vorgenom-
mene Assignment sehr lückenhaft ist und deshalb in absehbarer Weise Effekte erzeugt, 
die dem moralischen Anliegen zuwider laufen: Der Mindestlohn verpflichtet die Unter-
nehmen, für bestimmte Beschäftigungsverhältnisse höhere Löhne zu zahlen. Aber er 
verpflichtet die Unternehmen nicht, diese – für sie nun teurer gewordenen – Beschäfti-
gungsverhältnisse aufrecht zu erhalten. Und weiter: Der Mindestlohn verpflichtet nur 
die Unternehmen, nicht aber die ‚Arbeitgeber‘ der Unternehmen, die Kunden, diese 
höheren Kosten zu tragen. Da die Kunden (natürlich aus guten Gründen) weiterhin über 
den Freiheitsgrad verfügen, Produkte und Dienstleistungen nach ihrer eigenen Interes-
senlage auswählen zu dürfen, werden sie höheren Preisen tendenziell ausweichen. Des-
halb wird es für die auf Wettbewerbsmärkten agierenden Unternehmen schwierig, die 
durch den Mindestlohn angehobenen Lohnkosten auf die Kunden zu überwälzen. In 
dem Maße, wie ihre Kunden den höheren Preisen ausweichen, wird es für die Unter-
nehmen notwendig, die höheren Lohnkosten durch Beschäftigungsabbau zu vermeiden. 
Unternehmen, die sich der ökonomischen Logik verweigern (wollen), dass sie um ihrer 
                                                 
10 Vgl. den exzellenten Überblicksartikel von Knabe et al. (2014). 
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eigenen Existenz willen höhere Lohnkosten entweder vermeiden oder ihre auf Kunden 
überwälzen müssen, werden über kurz oder lang entweder durch Verluste eines Besse-
ren belehrt oder durch Insolvenz vom Markt verschwinden. 

Aus ordonomischer Sicht lässt sich mithin folgendes Zwischenfazit ziehen: Die öf-
fentliche Auseinandersetzung um die Einführung des Mindestlohns ist als Diskursver-
sagen zu qualifizieren. Das moralische Anliegen, eine Besserstellung von Niedriglohn-
empfängern bewirken zu wollen, wurde mit einem ungeeigneten Assignment verknüpft. 
Die Aufgabe, die Kosten der intendierten Besserstellung zu tragen, wurde den Unter-
nehmen zugewiesen, obwohl sie unter den Bedingungen wettbewerblich verfasster 
Märkte diese Aufgabe systematisch nicht erfüllen können. Mit der Zustimmung zum 
Mindestlohn wurde ein Mittel befürwortet, das dem verfolgten Ziel nicht zuträglich, 
sondern abträglich ist. 

((3)) Abbildung 3 hilft zu verstehen, wie dieses Diskursversagen unweigerlich ein 
Politikversagen nach sich zieht, weil es die politischen Akteure in ein Gefangenendi-
lemma versetzt. 

1 3*

2 4

I

IIIII

IV

nein

ja

nein ja
PK

A

Szenario: Mindestlohn ist überwältigend populär
Politische Entscheidung: Mindestlohn ablehnen? 

 
Abbildung 3: Das Dilemma der Politik 

Abgebildet ist die Entscheidungssituation eines repräsentativen politischen Akteurs A – 
man denke etwa an eine Partei oder an eine Parlamentsfraktion. Dieser Akteur steht 
ebenso wie seine politische Konkurrenz (PK) vor der Frage, welche Position er zur Ein-
führung eines gesetzlichen Mindestlohns einnehmen soll. Hat der Mindestlohn aufgrund 
der öffentlichen Diskussion erst einmal eine überwältigende Popularität erlangt, entsteht 
eine Sogwirkung, der sich die Politik nicht mehr entziehen kann. 

Die Situationslogik des politischen Wettbewerbs kann man sich in drei Schritten vor 
Augen führen: 

• Erster Schritt: Lehnt die politische Konkurrenz den Mindestlohn ab – d.h. 
wählt sie die Antwort „ja“ –, dann kann sich Akteur A des nächsten Wahl-
siegs sicher sein, wenn er seine Bedenken über Bord wirft und für „nein“ vo-
tiert. 

• Zweiter Schritt: Befürwortet die politische Konkurrenz den Mindestlohn – 
d.h. wählt sie die Antwort „nein“ –, dann kann sich Akteur A einer (in Quad-
rant IV drohenden) politischen Niederlage nur dadurch entziehen, dass er 
ebenfalls für „nein“ votiert. 
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• Dritter Schritt: Akteur A hat eine dominante Strategie – beide Vorteilspfeile 
weisen nach unten: Unabhängig davon, wie sich die politische Konkurrenz 
entscheidet, ist es für ihn vorteilhaft, den populären Mindestlohn nicht abzu-
lehnen. Da Akteur A aber repräsentativ ist, gelten seine Vorteils-Nachteils-
Kalkulationen auch für jedes einzelne Mitglied der politischen Konkurrenz. 
Mit dieser Symmetrie-Überlegung lässt sich Quadrant III als Gleichgewicht 
bestimmen. Dieses Gleichgewicht ist ineffizient (pareto-inferior), weil die 
Strategiekombination in Quadrant aus Sicht aller Beteiligten besser gewesen 
wäre.  

((4)) Abbildung 4 hilft zu verstehen, wie das diskursbedingte Politikversagen unweiger-
lich ein Marktversagen nach sich zieht: Die Einführung des flächendeckenden Mindest-
lohns stürzt die Unternehmen in ein Gefangenendilemma. 

1 3*

2 4

I

IIIII

IV

ja

nein

ja nein
WK

U

Szenario: Mindestlohn ist eingeführt
Wirtschaftliche Entscheidung: Beschäftigung abbauen? 

 
Abbildung 4: Das Dilemma der Unternehmen 

Abgebildet ist die Entscheidungssituation eines repräsentativen Unternehmens. Dieser 
Akteur U steht ebenso wie seine wirtschaftlichen Konkurrenten (WK) vor der Frage, 
wie er auf die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns reagieren soll. Im Prinzip ste-
hen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Unternehmen können die für sie teurer geworde-
ne Beschäftigung aufrecht erhalten, oder sie können Arbeitsplätze abbauen, indem sie 
Arbeit durch Kapital substituieren. Die Wahl zwischen diesen beiden Alternativen fin-
det unter Wettbewerbsbedingungen statt. Dass die Situationslogik des wirtschaftlichen 
Wettbewerbs strukturanalog zu der des politischen Wettbewerbs ist, kann man sich in 
drei Schritten vor Augen führen: 

• Erster Schritt: Lehnt die wirtschaftliche Konkurrenz den Arbeitsplatzabbau 
ab – d.h. wählt sie die Antwort „nein“ –, dann kann sich Unternehmen U ei-
nen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen, wenn es die Kostensteigerung der 
anderen nicht mitmacht und folglich billiger produziert. 

• Zweiter Schritt: Befürwortet die politische Konkurrenz den Arbeitsplatzab-
bau – d.h. wählt sie die Antwort „ja“ –, dann kann sich Unternehmen U ei-
nem drohenden Wettbewerbsnachteil (in Quadrant IV) nur dadurch entzie-
hen, dass es ebenfalls Mitarbeiter entlässt. 

• Dritter Schritt: Unternehmen U hat eine dominante Strategie. Unabhängig 
davon, wie sich die wirtschaftliche Konkurrenz entscheidet, ist es für U in 
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jedem Fall vorteilhaft, die teurer gewordene Beschäftigung nicht aufrechtzu-
erhalten. Unternehmen U ist repräsentativ für die Branche. Deshalb gelten 
seine Vorteils-Nachteils-Kalkulationen auch für jedes einzelne Mitglied der 
wirtschaftlichen Konkurrenz. Mit dieser Symmetrie-Überlegung lässt sich 
Quadrant III als ineffizientes (pareto-inferiores) Gleichgewicht bestimmen. 
Die Strategiekombination in Quadrant I wäre aus Sicht aller Beteiligten bes-
ser gewesen.  

II. Ordonomische Therapie: Orthogonale Positionierung und institutionelle Reform 

Bisher wurde unter Einsatz des ordonomischen Drei-Ebenen-Schemas (Abb. 1), der 
semantischen Tradeoff-Analyse des die öffentliche Diskussion dominierenden Wahr-
nehmungsrahmens (Abb. 2) und der sozialstrukturellen Situationslogik des Gefange-
nendilemmas (Abb. 3 und 4) zu zeigen versucht, was in der Debatte um den Mindest-
lohn schiefgelaufen ist. Es ging zum einen darum, die Diagnose zu stellen, dass ein Dis-
kursversagen zum Politikversagen geführt hat, welches in absehbarer Weise ein Markt-
versagen nach sich ziehen wird. Zum anderen ging es darum, die eigentliche Ursache 
für das Diskursversagen ausfindig zu machen. Hier lautet der ordonomische Befund, 
dass der tiefere Grund für die extreme Schiefstellung der öffentlichen Debatte in der 
Verkopplung eines (berechtigten) moralischen Anliegens und einer (verfehlten) Aufga-
benzuweisung zu einem (irreführenden) Gerechtigkeitsurteil liegt. 

((1)) An genau dieser Stelle können die ordonomischen Therapieüberlegungen ein-
setzen: Wenn der Mindestlohn ein ungeeignetes Mittel ist, um das moralische Ziel zu 
erreichen, allen Beziehern niedriger Löhne das kulturell definierte Existenzminimum zu 
garantieren, dann liegt es nahe, nach überlegenen Alternativen zu suchen. Hierbei hilft 
Abbildung 5. Sie vergleicht den Mindestlohn mit einer Lohnsubvention im Hinblick auf 
die zu erwartenden Arbeitsplatzwirkungen im Segment der Niedriglohnbeschäftigung. 

Lohn

Arbeitsangebot

Beschäftigung
VB

Arbeitsnachfrage1

6,50 €

8,50 €

Arbeitsnachfrage2

P1

P2
P3

UB

B1B2  
Abbildung 5: Mindestlohn versus Lohnsubvention 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist Punkt P1, der Schnittpunkt von Arbeitsangebot 
und Arbeitsnachfrage im Niedriglohnsektor vor Einführung des Mindestlohns. Er bildet 
das Ex-ante-Gleichgewicht ab. Der durchschnittliche Lohnsatz liegt bei etwa 6,50 €. Die 
zugehörige Beschäftigungsmenge liegt bei B1.  
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Wird nun der Mindestlohn eingeführt, dann steigt das Lohnniveau auf die gesetzlich 
vorgeschriebenen 8,50 €. Graphisch bedeutet dies, dass man die (als durchgezogene 
Linie eingezeichnete) Arbeitsnachfragekurve der Unternehmen entlangwandert, bis man 
von P1 zu P2 angelangt ist. Die zugehörige Beschäftigungsmenge sinkt entsprechend 
von B1 auf B2. Die statistisch gemessene Unterbeschäftigung (UB) hingegen ist noch 
größer als dieser Beschäftigungsverlust, weil zum höheren Lohn mehr Menschen nach 
Arbeit suchen. Beträgt der Mindestlohn 8,50 €, steigt das Vollbeschäftigungsniveau auf 
VB. Die Unterbeschäftigung (UB) beträgt mithin nicht B1-B2, sondern VB-B2. 

Würde man hingegen statt eines Mindestlohns – oder, ganz wichtig, als korrigieren-
de Ergänzung eines weiterhin fortexistierenden Mindestlohns – Lohnsubventionen ein-
führen, so ließe sich Punkt P3 erreichen. Graphisch kommt der entscheidende Unter-
schied darin zum Ausdruck, dass man mit dieser Maßnahme nicht die ursprüngliche 
Arbeitsnachfrage entlangwandert (von P1 zu P2), sondern stattdessen die Arbeitsnach-
fragekurve der Unternehmen verschiebt, wie es durch die gestrichelte Gerade angedeu-
tet ist, die durch P3 verläuft. An die Stelle des mindestlohninduzierten Beschäftigungs-
abbaus würde nun ein lohnsubventionsinduzierter Beschäftigungsaufbau treten. Das 
moralische Ziel, den Lebensstandard der vormaligen Niedriglohnbezieher anzuheben, 
würde nun wirklich erreicht: Alle Arbeitnehmer kämen in den Genuss des höheren 
Lohns. 

((2)) Der entscheidende Unterschied zwischen Mindestlohn und Lohnsubvention be-
steht im Hinblick auf das Assignment-Urteil. Der Mindestlohn verknüpft das moralische 
Anliegen mit einer Aufgabenzuweisung an die Unternehmen, während die Lohnsubven-
tion eine Aufgabenzuweisung an den Staat vornimmt und gerade dadurch das morali-
sche Anliegen weitaus besser verwirklichen kann. Weist man die Kostenübernahme den 
Unternehmen zu, reagieren sie mit Beschäftigungsabbau. Weist man die Kostenüber-
nahme hingegen dem Steuerzahler zu, reagieren die Unternehmen mit Beschäftigungs-
aufbau. 

Abbildung 6 verdeutlicht, wie sich der Wahrnehmungsrahmen kategorial aufspren-
gen lässt, wenn man die Diskussion nicht auf den Mindestlohn verengt, sondern zusätz-
lich auch die Möglichkeit von Lohnsubventionen in Betracht zieht. An die Stelle des 
vermuteten – und durch die Einführung des Mindestlohns auch tatsächlich herbeige-
führten – Interessenkonflikts zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern tritt dann eine 
weitgehende Interessenharmonie, weil Lohnsubventionen die Weiterbeschäftigung – 
und sogar die zusätzliche Einstellung – ehemaliger Niedriglohnbezieher zum politisch 
angestrebten Niveau von 8,50 € für die Unternehmen wirtschaftlich attraktiv werden 
lässt. Diese Interessenharmonie wird graphisch repräsentiert durch den als „orthogonale 
Positionierung“ bezeichneten Pfeil, der nach rechts oben weist und im Vergleich zur 
Tradeoff-Geraden einen Perspektivwechsel um 90° repräsentiert. 

Man kann es auch so ausdrücken: Die orthogonale Positionierung verweist darauf, 
dass es nicht darum geht, die eine Interessengruppe zu Lasten der anderen Interessen-
gruppe besserzustellen, wie es durch den Wahrnehmungsrahmen der Tradeoff-Geraden 
nahegelegt wird. Stattdessen kommt es darauf an, eine Zone gemeinsamer Interessen zu 
identifizieren, in der sich eine wechselseitige Besserstellung, eine Win-Win-Lösung, 
organisieren lässt, so dass die intendierte Besserstellung der Beschäftigten (vom Status 
quo in Richtung Z) nicht mit einer Schlechterstellung, sondern mit einer Besserstellung 
der Unternehmen einher geht. Deshalb weist der Pfeil der orthogonalen Positionierung 
nicht nur nach rechts, sondern auch nach oben.  
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S

Interessen BZ

Win-Win

 
Abbildung 6: Die orthogonale Positionierung zum (vermeintlichen) Interessenkonflikt 

Folglich macht gerade in dieser Hinsicht das alternative Assignment-Urteil den ent-
scheidenden Unterschied aus: Der Mindestlohn setzt das moralische Anliegen den 
Marktkräften entgegen – und verfehlt es dadurch. Die Lohnsubvention hingegen nimmt 
die Marktkräfte für das moralische Anliegen in Anspruch – und sogar in Dienst. Hier 
wird das moralische Anliegen verwirklicht, weil die Wettbewerbskräfte anders einge-
setzt werden. Beim Mindestlohn zwingt der Wettbewerb die Unternehmen zur Kosten-
senkung und mithin zu Entlassungen. Bei Lohnsubventionen hingegen regt der Wettbe-
werb zu mehr Beschäftigung an. Die Unternehmen beginnen, um die attraktiver gewor-
denen Arbeitskräfte zu konkurrieren. Die gesetzlich angestrebte Mindestlohnhöhe wird 
so erreicht, ohne negative Beschäftigungseffekte auszulösen. Stattdessen kommt es so-
gar zu positiven Beschäftigungseffekten. 

III. Ordonomische Reflexion etwaiger Reformhindernisse in Form von Denk- oder 
Handlungsblockaden  

((1)) Die orthogonale Positionierung basiert auf dem ökonomisch fundierten Nachweis, 
dass angesichts der öffentlich artikulierten Zielsetzung die Einführung des Mindestlohns 
nicht zweckmäßig ist und durch die Einführung von Lohnsubventionen ersetzt oder 
mindestens ergänzt werden muss, wenn man das ausgewiesene Ziel wirklich erreichen 
will. Mit diesem Überbietungsargument erbringt die Ordonomik eine signifikante 
Orientierungsleistung, die hilft, den gesamten Sachverhalt in einem anderen Licht zu 
sehen. Allerdings ist die ordonomische Analyse damit noch nicht an ihr Ende gelangt. 
Vielmehr ist noch zu reflektieren, wie es nun weitergehen wird. Hier sind drei Optionen 
zu durchdenken. 

• Die erste Möglichkeit besteht darin, dass das Überbietungsargument zum 
Selbstläufer wird, indem es – als neue Information wahrgenommen – zahl-
reichen gesellschaftlichen Akteuren die Augen öffnet und sie so dazu veran-
lasst, der Trias von Diskursversagen, Politikversagen und Marktversagen 
entgegenzuwirken. Konkret würde dies bedeuten, (a) dass die orthogonale 
Positionierung die öffentliche Meinung für Lohnsubventionen einnimmt 
(Ebene 3), (b) dass sich daraufhin die Anreize und Entscheidungen im Poli-
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tikprozess verändern (Ebene 2) und schließlich (c) die negativen Arbeits-
markteffekte des Mindestlohns durch Lohnsubventionen aufgefangen werden 
(Ebene 1). Diese Option wird in Abbildung 7b verdeutlicht (analog zu Abb. 
1). Hier gibt es eine unmittelbare Übersetzung von Aufklärung in Steuerung 
und verbesserte Marktergebnisse: Das Überbietungsargument wird von wis-
senschaftlicher Seite in das Meta-Metaspiel (MMS) des gesellschaftlichen 
Diskurses eingespeist und führt dort einen öffentlichen Meinungswandel 
herbei. Damit verbessert sich die Entscheidungssituation für die politischen 
Akteure im Metaspiel (MS), so dass sie nicht länger wider besseres Wissen 
handeln müssen. Sie korrigieren die Fehlwirkungen des Mindestlohns durch 
Lohnsubventionen und verändern mit dieser institutionellen Reform die 
Handlungsanreize für die Unternehmen im Basisspiel (BS), die sich dann 
nicht länger gezwungen sehen, Entlassungen vorzunehmen. 

BS

MS

MMS BS

MS

MMS

BS

MS

MMS

(a) (c)(b)
Wirtschaft als BasisspielPolitik als Basisspiel Diskurs als Basisspiel  

Abbildung 7: Zur Anwendung des ordonomischen Drei-Ebenen-Schemas 

• Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass es trotz des Überbietungsargu-
ments zu einer beträchtlichen Verzögerung, Behinderung oder gar Verhinde-
rung gesellschaftlicher Lernprozesse kommt, weil das Metaspiel (MS) nicht 
richtig funktioniert. Dies kann beispielsweise dann eintreten, wenn wichtige 
Akteure den politischen Verhandlungsprozess über die (Re-)Formierung 
wirtschaftlicher Handlungsanreize aus strategischen Gründen blockieren. 
Dieser Fall wird in Abbildung 7a verdeutlicht: Die Ordonomik reagiert da-
rauf, indem sie ihr Drei-Ebenen-Schema gleichsam eine Stufe höher ansetzt 
und das Metaspiel der Politik (MS in Abbildung 7b) nun als neues Basisspiel 
(BS in Abbildung 7a) rekonstruiert, zu dem es einen Verfassungsprozess 
(MS in Abbildung 7a) und einen Verfassungsdiskurs (MMS in Abbildung 
7a) gibt. 

• Eine dritte Möglichkeit besteht darin, dass das Überbietungsargument nicht 
erst im politischen Prozess, sondern bereits im öffentlichen Diskurs keine 
Durchschlagskraft entfaltet. Dann hat man es nicht mit einer Handlungsblo-
ckade, sondern mit einer Denkblockade zu tun. Dieser Fall wird in Abbil-
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dung 7c verdeutlicht: Die Ordonomik reagiert darauf, indem sie ihr Drei-
Ebenen-Schema nun gleich zwei Stufen höher ansetzt und das Meta-
Metaspiel des Diskurses (MMS in Abbildung 7b) als neues Basisspiel (BS in 
Abbildung 7c) rekonstruiert, zu dem es dann wiederum einen Verfassungs-
prozess (MS in Abbildung 7c) und einen Verfassungsdiskurs (MMS in Ab-
bildung 7c) gibt. 

Die Optionen 2 und 3 werden im Folgenden etwas näher ausgeführt. Dadurch soll zu-
mindest angedeutet werden, wie man auftretende Probleme mit dem ordonomischen 
Handwerkszeug identifizieren, strukturieren und konstruktiv bearbeiten kann.  

((2)) Zunächst zur Möglichkeit politischer Blockaden: Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) hat sich sehr intensiv für die Einführung des flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohns eingesetzt. Er war hierzu auf zwei Ebenen aktiv. Zum einen hat 
er direkt politischen Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess genommen. Zum anderen 
hat er sich aktiv an der öffentlichen Diskussion beteiligt. Die Art und Weise, wie der 
DGB im diskursiven Meta-Metaspiel argumentiert hat, lässt die Vermutung aufkom-
men, dass er im politischen Metaspiel nicht für, sondern gegen Lohnsubventionen aktiv 
werden könnte. Das gilt es nun zu belegen. Die Belege stützen sich auf die Internetseite, 
die der DGB für seine öffentliche Kampagne zur Einführung des Mindestlohns einge-
richtet hat. 

Zunächst fällt auf, dass sich der DGB in seinen Stellungnahmen zugunsten des Min-
destlohns darauf festgelegt hat, negative Beschäftigungswirkungen weitestgehend aus-
zuschließen. So liest man auf der DGB-Website unter der Rubrik „Fehlargumente“: 

„Wissenschaftler (z.B. vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW) machen die Rech-
nung auf, dass ein Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde zwischen 500 000 und einer Million Ar-
beitsplätze gefährden könnten, gerade in Ostdeutschland. Deshalb sollte man mit einem geringeren 
Betrag einsteigen.“11 

Dieser Warnung begegnet der DGB mit folgenden Aussagen:  
„Richtig ist: Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte 2011 verschiedene Institute beauftragt, die 
bereits bestehenden Branchenmindestlöhne auch auf Beschäftigungseffekte hin zu untersuchen. Das 
Ergebnis: Es gab so gut wie keine negativen Effekte, obwohl einige Branchenmindestlöhne sogar 
deutlich über 8,50 Euro liegen. Verglichen mit dem Mindestlohnniveau anderer westeuropäischer 
Staaten sind 8,50 Euro pro Stunde auch eher niedrig.“12 

Im Mainstream der ökonomischen Wissenschaft sieht man das freilich anders.13 Im eu-
ropäischen Vergleich betrachtet, geht Deutschland keineswegs mit einem niedrigen, 
sondern sogar mit einem außerordentlich hohen Mindestlohn an den Start. Das gilt vor 
allem im Hinblick auf die ostdeutschen Bundesländer. Am leichtesten lässt sich dies am 
Kaitz-Index ablesen. Er setzt den gesetzlichen Mindestlohn ins Verhältnis zum Median-
lohn. Für das Jahr 2011 ergaben sich hier folgende Werte: Frankreich 60%, Großbritan-

                                                 
11 http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/mindestloehne-vernichten-arbeitsplaetze/  
12 http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/mindestloehne-vernichten-arbeitsplaetze/  
13 Vgl. hierzu ausführlich den Überblicksaufsatz von Knabe et al. (2014; insbes. S. 136-141), der auch auf 
die vom DGB angesprochenen Auswertungen ausführlich eingeht. – Die Gemeinschaftsdiagnose der 
führenden Forschungsinstitute rechnet allein für das Jahr 2015 mit einem mindestlohninduzierten Minus 
von 200.000 Arbeitsplätzen. Vgl. Holtemöller und Lindner (2014; Tabelle 3, S. 355). Um diese Zahl 
richtig einzuschätzen, muss man bedenken, dass der Mindestlohn erst ab 2017 flächendeckend umgesetzt 
wird und deshalb mittelfristig in den Folgejahren weit größere Arbeitsplatzverluste erwarten lässt. Hinzu 
kommt, dass nicht nur mit Entlassungen zu rechnen ist, sondern insbesondere auch mit einem Erlahmen 
der Beschäftigungsdynamik in diesem sozialpolitisch besonders sensiblen Arbeitsplatzsegment. Vgl. 
hierzu Meer und West (2013). 

http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/mindestloehne-vernichten-arbeitsplaetze/
http://www.mindestlohn.de/hintergrund/fehlargumente/mindestloehne-vernichten-arbeitsplaetze/
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nien 48%, USA 38%, Tschechien 35%.14 Deutschland reiht sich hier wie folgt ein, 
wenn man den Mindestlohn von 8,50 Euro auf den Medianlohn des Jahres 2011 be-
zieht:15 Bundesdurchschnitt 56,7 %; Westdeutschland 53,6 %; Ostdeutschland 71%. 
Bezogen auf die drei besonders belasteten Sektoren beläuft sich der entsprechend be-
rechnete Kaitz-Index für das ostdeutsche Gastgewerbe auf 115,2 %, für den landwirt-
schaftlichen Sektor in Ostdeutschland auf 104,7 % und für den ostdeutschen Handel auf 
86,6 %. Diese im internationalen Vergleich geradezu exorbitanten Werte lassen einen 
außerordentlich starken Arbeitsplatzabbau in Ostdeutschland erwarten. 

In diesem Zusammen besonders interessant ist auch der Zehn-Punkte-Katalog, in 
dem der DGB die aus seiner Sicht durchschlagenden Argumente für die Einführung des 
Mindestlohns zusammenfasst (Abbildung 8). 

1. Mindestlöhne verhindern Lohnarmut. Mindestlöhne stellen sicher, dass Menschen von 
ihrer Arbeit leben können und keine weitere Unterstützung vom Staat benötigen.

2. Mindestlöhne sorgen vor. Niedriglöhne heute heißt Altersarmut morgen.
3. Mindestlöhne entlasten den Staatshaushalt. Es ist Aufgabe der Unternehmen und nicht des 

Staates, für Existenz sichernde Einkommen zu sorgen.
4. Mindestlöhne schaffen würdigere Arbeitsbedingungen. Existenz sichernde Einkommen 

sind ein Zeichen des Respekts für getane Arbeit.
5. Mindestlöhne schaffen fairen Wettbewerb. Durch Lohndumping verschaffen Unternehmen 

sich unfaire Wettbewerbsvorteile zulasten ihrer eigenen Beschäftigten.
6. Mindestlöhne sorgen für Gerechtigkeit. Mindestlöhne stoppen die Abwärtsspirale der 

Löhne, unter der immer häufiger auch Beschäftigte mit Berufsausbildung oder Studium 
leiden.

7. Mindestlöhne fördern Gleichberechtigung. Mindestlöhne schützen Frauen, die besonders 
oft von Niedriglöhnen betroffen sind, vor Lohnarmut und Abhängigkeit.

8. Mindestlöhne kurbeln die Binnenwirtschaft an. Mindestlöhne sorgen für mehr Nachfrage 
und wirken sich somit positiv auf die Konjunktur aus.

9. 21 von 28 EU-Staaten verfügen bereits über Mindestlöhne. Europaweit ist die 
Notwendigkeit von Mindestlöhnen unumstritten. Deutschland aber hinkt dem europäischen 
Standard hinterher.

10. Mindestlöhne schaffen Klarheit. Mit Mindestlöhnen wissen Arbeitnehmer, was ihnen an 
Lohn zusteht. Sie werden nicht gezwungen, aus Unwissenheit Jobs anzunehmen, deren 
Bezahlung unterhalb des Branchenstandards oder gar unterhalb des Existenzminimums liegt.

 
Abbildung 8: Zehn Kernthesen des DGB16 

Hier ist insbesondere auf drei Sachverhalte hinzuweisen: 
• Erstens wird bei allen zehn Punkten durchgängig unterstellt, dass niemand 

arbeitslos wird, auch wenn die eigene Arbeit durch den Mindestlohn signifi-
kant teurer wird. 

• Zweitens wird das der Mindestlohn-Einführung zugrunde liegende 
Assignment-Urteil explizit ausgesprochen. In aller wünschenswerten Klar-
heit heißt es unter Punkt 3: „Es ist Aufgabe der Unternehmen und nicht des 
Staates, für Existenz sichernde Einkommen zu sorgen.“ 

• Drittens ist auf den interessanten Umstand hinzuweisen, dass die einzige 
ausdrücklich als Gerechtigkeitsargument formulierte Überlegung (Punkt 6) 

                                                 
14 Vgl. Schulten (2013; Tabelle 1, S. 131). 
15 Vgl. Brautzsch und Schulz (2013; Tabelle 2, S. 3). 
16 Quelle: https://www.mindestlohn.de/hintergrund/argumente/. 

https://www.mindestlohn.de/hintergrund/argumente/
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sich auf die Interessen derer bezieht, die nicht niedrige, sondern mittlere Ein-
kommen erzielen. Auch Punkt 5 deutet darauf hin, dass es dem DGB wichtig 
ist, die Bezieher mittlerer Einkommen vor bestimmten Formen der Niedrig-
lohnkonkurrenz zu schützen. 

Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, dass der DGB nicht primär einen Interessen-
konflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vor Augen hat, wenn er sich für 
Mindestlöhne ausspricht, sondern vielmehr einen Interessenkonflikt zwischen verschie-
denen Gruppen von Arbeitnehmern. Ferner darf man vermuten, dass sich die gewerk-
schaftliche Interessenvertretung primär den eigenen Mitgliedern verpflichtet fühlt und 
nicht so sehr den Nicht-Mitgliedern, was faktisch bedeutet, dass es hinsichtlich der ge-
werkschaftlich repräsentierten Interessen ein deutliches West-Ost-Gefälle gibt sowie ein 
Gefälle zwischen Angestellten und Facharbeitern (den sog. Insidern) einerseits sowie 
den niedrig qualifizierten Arbeitnehmern im Niedriglohnbereich (den sog. Outsidern) 
andererseits. So gesehen spricht einiges dafür, dass die Gewerkschaften den Mindest-
lohn primär deshalb befürworten, weil sie sich davon eine Besserstellung der von ihnen 
vertretenen Insider erhoffen. Wie sonst ließe sich das Herunterspielen der tatsächlich zu 
erwartenden Nachteile für die Outsider erklären? 

Sofern diese Überlegungen zutreffen – und die empirischen Belege, die hier ange-
führt wurden, sprechen in dieser Hinsicht ja eine deutliche Sprache –, ist damit zu rech-
nen, dass die Gewerkschaften sich nicht für, sondern gegen Lohnsubventionen ausspre-
chen werden, und zwar aus genau dem gleichen Grund, aus dem sie sich nicht gegen, 
sondern für Mindestlöhne ausgesprochen haben (vgl. Abbildung 9):  

Interessen Out

S

Interessen InMindestlohn
Lohnsubvention  

Abbildung 9: Der Wahrnehmungsrahmen des DGB 

Von Mindestlöhnen erwartet der DGB offenbar, dass die höheren Lohngruppen vom 
Wettbewerbsdruck des Arbeitsmarktes entlastet werden. Er befürwortet dies und unter-
treibt die Nachteile, die vor allem in Form von Arbeitslosigkeit anfallen werden. Inso-
fern vertritt der DGB eine Politik, die den Interessen den Insider einen Vorrang vor den 
Interessen der Outsider einräumt: Um ersteren Vorteile zu verschaffen, werden Nachtei-
le in Kauf genommen, die vor allem letztere zu tragen haben.  

Der gleichen Logik folgend, darf man davon ausgehen, dass der DGB sich von der 
Befürchtung leiten lässt, dass Lohnsubventionen für Outsider den arbeitsmarktlichen 
Wettbewerbsdruck auf Insider erhöhen. Innerhalb des Wahrnehmungsrahmens eines 
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Tradeoff würde dies bedeuten, dass die eigene Klientel der Gewerkschaftsmitglieder 
schlechtergestellt wird, um Nicht-Mitglieder besserzustellen. So gesehen wird verständ-
lich, warum die Gewerkschaften der Einführung von Lohnsubventionen tendenziell ab-
lehnend gegenüber stehen werden: Beim Mindestlohn weist die Wirkungsrichtung nach 
rechts, bei Lohnsubventionen nach links (Abb. 9). Ersteres ist für die Interessen, die der 
DGB vertritt, günstig; letzteres ungünstig. Beim Mindestlohn gewinnen die Insider zu 
Lasten der Outsider. Bei Lohnsubventionen gewinnen Outsider zu Lasten der Insider. 

Von diesem Befund ausgehend, gibt es prinzipiell nur zwei Optionen, wie sich 
Lohnsubventionen dennoch durchsetzen lassen. Die erste Option bestünde darin, die 
Gewerkschaften so zu schwächen, dass ihr politischer Widerstand gegen eine Reform 
des Mindestlohns – genauer: gegen eine Abschaffung des Mindestlohns bzw. gegen 
eine korrigierende Ergänzung des Mindestlohns, die seinen negativen Beschäftigungs-
wirkungen entgegenwirkt (und folglich die Insider unter stärkeren Wettbewerbsdruck 
setzt) – an Stärke verliert. Gegen diese machtpolitische Option sprechen aus ordonomi-
scher Sicht zwei gewichtige Argumente. Zum einen ist fraglich, ob diese Option realis-
tisch ist. Welche gesellschaftliche Kraft würde sich finden lassen, um gegen die Ge-
werkschaften durchzusetzen, dass die Interessen der Outsider stärker als bisher Berück-
sichtigung finden? Zum anderen ist fraglich, ob diese Option überhaupt wünschenswert 
ist. Schließlich vertreten die Gewerkschaften ja legitime Interessen, wenn sie die Ar-
beitsbedingungen der Insider zu verbessern suchen. 

Deshalb präferiert die Ordonomik die zweite Option. Die besteht darin, auf eine 
orthogonale Positionierung zu setzen. Anstatt die Gewerkschaften machtpolitisch zu 
zwingen, sich im Tradeoff anders zu verhalten, setzt die Ordonomik darauf, den Wahr-
nehmungsrahmen des Tradeoff kategorial aufzusprengen, um gemeinsame Interessen 
von Insidern und Outsidern sichtbar werden zu lassen. Aus dieser Perspektive betrach-
tet, sind die weiteren Analyseschritte klar: Das Basisspiel (BS) in Abbildung 7a muss 
als soziales Dilemma zwischen Insidern und Outsidern rekonstruiert werden, d.h. als 
eine pareto-inferiore Gleichgewichtssituation, aus der herauszukommen ein gemeinsa-
mes Interesse der beiden Konfliktparteien konstituiert. Dieses gemeinsame Interesse 
ermöglicht eine orthogonale Positionierung im Meta-Metaspiel (MMS) und erschließt 
von dort ausgehend neue Möglichkeiten, im Metaspiel (MS) – beispielsweise durch 
Verhandlungen zwischen der Regierung sowie den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
bänden einschließlich einer Interessenvertretung für Arbeitslose – zu erreichen, dass die 
Gewerkschaften die Interessen der Insider umfassender vertreten, als sie es anreiz-
bedingt bisher tun.17 

                                                 
17 Eine solche Analyse ist in großer Ausführlichkeit bereits vor längerer Zeit durchgeführt worden. Vgl. 
Pies (2000; Kapitel 3, S. 135-227). Der Kerngedanke besteht darin, dass sich Insider und Outsider unter 
bestimmten Anreizbedingungen wechselseitig schädigen: Insider erhöhen durch ihre arbeitsmarktpoliti-
sche Interessenvertretung die Arbeitslosigkeit der Outsider, müssen aber zugleich die anfallenden Kosten 
hoher Arbeitslosigkeit mit tragen – etwa in Form von Sozialtransfers, Kriminalitätsbelastung, krankheits-
bedingten Mehrausgaben im Gesundheitssystem, einer auch sie treffenden niedrigeren Wiederbeschäfti-
gungswahrscheinlichkeit usw. Insofern setzt der ordonomische Ansatz nicht nur auf eine Internalisierung 
externer Effekte, nach dem Motto: Insider sollen Outsider weniger schädigen. Die eigentliche Pointe der 
ordonomischen Argumentation besteht vielmehr darin, dass sie die Insider darauf hinweist, dass sie sich 
letztlich auch selbst schädigen, wenn sie die Arbeitsmarktchancen der Outsider verschlechtern. Insofern 
generiert die Ordonomik ein moralisches Klugheitsargument zugunsten der Schwachen, indem sie die 
Starken darüber informiert, dass sie sich eine wechselseitige Besserstellung entgehen lassen, wenn sie 
ihre Stärke zu Lasten der Schwachen auszuspielen versuchen. 
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((3)) Nun zur Möglichkeit diskursiver Blockaden: Wenn eine deutliche Bevölke-
rungsmehrheit keine klare Vorstellung davon hat, dass eine staatliche verordnete Lohn-
anhebung zu Beschäftigungseinbußen führt, kann man die extrem hohen Zustimmungs-
raten zum Mindestlohn nicht einfach zum demoskopischen Nennwert nehmen. Viel-
mehr besteht hier die Gefahr, dass die Bevölkerung nicht das bekommt, was sie eigent-
lich will, weil der Mindestlohn die Arbeits- und Lebensbedingungen jener Menschen, 
denen man helfen will, nicht verbessert, sondern verschlechtert. Insofern liegt hier ein 
gravierendes Diskursversagen vor. Insbesondere muss bedenklich stimmen, dass die 
hohen Zustimmungsraten und die mit ihnen verbundene Leugnung solider ökonomi-
scher Gegenargumente das Ergebnis einer in der Öffentlichkeit jahrelang intensiv ge-
führten Debatte sind.18  

Das Diskursversagen wurde sicherlich durch zahlreiche kontingente Umstände ge-
prägt. Möglicherweise hatte es aber auch eine systematische Ursache, die hier von be-
sonderem Interesse ist. Vieles spricht dafür, dass die Debatte, die ja primär als morali-
sche Debatte geführt worden ist, sich den ökonomischen Argumenten kategorial ver-
schlossen hat. Sofern dies zutrifft, muss man damit rechnen, dass sich das Diskursver-
sagen beim Mindestlohn als Diskursversagen bei Lohnsubventionen wiederholen könn-
te. 

Um dieser Idee weiter nachzugehen, sei zunächst etwas genauer betrachtet, wie die 
Diskussion um den Mindestlohn tatsächlich geführt worden ist. Den Einstieg hierzu 
liefert Punkt 1 in Abbildung 8. Dort spricht der DGB von „Lohnarmut“. Dies ist ein 
neuer Begriff, von dem aus sich die kategoriale Engführung und Irreführung der öffent-
lichen Debatte sehr gut erschließen lässt. 

Der traditionelle Armutsbegriff ist der einer – absoluten oder relativen – Einkom-
mensarmut. Er bezieht sich auf die finanziellen Ressourcen, die einer Person oder einem 
Haushalt zur Verfügung stehen, um materielle und immaterielle Bedürfnisse zu befrie-
digen. Am neuen Begriff der „Lohnarmut“ lässt sich besonders anschaulich machen, 
was in der öffentlichen Debatte um den Mindestlohn kategorial schiefgelaufen ist.  

Das Diskursversagen wurde gewissermaßen dadurch semantisch vorprogrammiert, 
dass das mit großem Abstand wichtigste Argument am eigentlichen Sachverhalt vorbei 
ging. Dieses Argument besagte, dass es ungerecht sei, wenn man von seiner Arbeit 
                                                 
18 Es ist ganz offenkundig, dass die ökonomischen Sachargumente in der öffentlichen Debatte nicht 
durchgedrungen sind. Warum sie sind nicht durchgedrungen sind, ist weniger offenkundig und bedarf 
einer genaueren Erforschung. Hier kommen zahlreiche Möglichkeiten in Betracht, die allein für sich 
genommen und erst recht im Zusammenspiel zu diesem Diskursversagen beigetragen haben könnten. 
Einige wenige seien hier aufgelistet: (a) generelle Defizite ökonomischer Bildung; (b) Reduktion von 
Qualitätsjournalismus wegen Ressourcenmangels; (c) Erosion ordnungspolitischen Bewusstseins in der 
Bevölkerung / in den Medien / in der Administration / in den Parteien; (d) Ansehensverlust der Wirtschaft 
und der Wirtschaftswissenschaften im Zuge der Weltfinanzkrise; (e) zunehmende Verständigungsschwie-
rigkeiten zwischen Wissenschaft und Politik aufgrund zunehmender Komplexität der politisch zu regeln-
den Sachverhalte und/oder aufgrund zunehmender Autopoiesis des Wissenschaftsbetriebs. Fazit: Hier 
besteht Forschungsbedarf! – Für eine allgemeine Erosion ordnungspolitischen Bewusstseins sprechen 
zwei Indizien. Erstens war es ein Definitionsmerkmal der Konzeption einer Sozialen Marktwirtschaft, 
sich von einer interventionistischen Sozialpolitik dadurch abzugrenzen, dass Maßnahmen (z.B. soziale 
Einkommenstransfers) befürwortet wurden, die den Preismechanismus intakt lassen. Ihr Kriterium war 
die Marktkonformität. Vgl. hierzu explizit z.B. Müller-Armack (1956, 1966). Ganz ähnlich Eucken 
(1952, 1990; S. 312 ff.). Für ihn war es nicht zuletzt sozialpolitisch motiviert, die Wirtschaftsordnung in 
den Mittelpunkt zu rücken und statt auf eine Außerkraftsetzung auf eine bessere Inkraftsetzung des Mark-
tes zu setzen. Zweitens folgt auch die neuere Gesetzgebung zur „Mietpreisbremse“ in Deutschland dem 
Trend, Ordnungspolitik durch Interventionspolitik zu ersetzen. In die gleiche Richtung weisen auch zahl-
reiche dirigistische Maßnahmen der Energiewende. 
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nicht leben könne. Faire Löhne wurden gefordert, um dem Phänomen der „working 
poor“ zu begegnen. Kurz: Die Debatte um die Einführung des Mindestlohns wurde als 
Armuts-Debatte geführt, als eine Debatte über die Anhebung des Einkommens im Ar-
beitsmarktsegment der Niedriglöhner. Zugrunde lag die Auffassung, es sei ein morali-
scher Skandal, wenn das Lohneinkommen (LE) nicht ausreiche, um das kulturell defi-
nierte Existenzminimum (KEM) abzudecken. Formelhaft ausgedrückt, wurde die öffent-
liche Diskussion auf genau diese eine Relation fokussiert: LE < KEM. 

Aufgrund dieser Fokussierung wurde von vornherein ausgeblendet, dass in Deutsch-
land das kulturelle Existenzminimum durch den Sozialstaat garantiert wird. Hier gilt die 
Formel: LE + TE = KEM. Im Klartext: Wenn das Lohneinkommen (LE) nicht ausreicht, 
um das kulturell definierte Existenzminimum (KEM) zu erreichen, hat man ein Anrecht 
auf Transfereinkommen (TE), mit dem das Arbeitseinkommen entsprechend „aufge-
stockt“ wird, um die Einkommenslücke zum Existenzminimum zu schließen. 

Gegenwärtig gibt es rund 1,3 Millionen Aufstocker19, aber deutlich mehr als vier 
Millionen Menschen, die für einen Stundenlohn von weniger als 8,50 Euro arbeiten. 
Diese Zahlen legen folgende Interpretation nahe: Die Aufstocker werden sozialpolitisch 
so unterstützt, dass sie das kulturelle Existenzminimum erreichen. Und die Nicht-
Aufstocker arbeiten im Niedriglohnsegment, um ein anderweitig verfügbares Haus-
haltseinkommen durch Hinzuverdienste anzuheben und so das Existenzminimum min-
destens zu erreichen oder gar zu übertreffen. 

Vor diesem Hintergrund gelangt man zu der Schlussfolgerung, dass das diagnosti-
zierte Diskursversagen mit einer kuriosen Schiefstellung der öffentlichen Debatte einher 
ging und durch sie wohl auch kausal mitverursacht wurde: In Deutschland wurde die 
Mindestlohndebatte so geführt, als ginge es darum, endlich ein moralisches Anliegen zu 
verwirklichen, während dieses tatsächlich bereits längst verwirklicht war. Insofern trug 
die Debatte um die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns von 
vornherein die Züge einer Phantomdebatte.  

Das wirklich neue Element in der Diskussion um den Mindestlohn war demzufolge 
nicht das Ziel, sondern das Mittel zur Zielverwirklichung. Neu war, den Unternehmen 
die Aufgabe zuzuweisen, das kulturell definierte Existenzminimum ausschließlich durch 
Lohneinkommen abzudecken. Dieses Assignment war in Wirklichkeit ein Re-Assign-
ment, weil diese Aufgabe bislang vom Sozialstaat wahrgenommen wurde, dessen auf-
stockendes Transfereinkommen quasi als Kombi-Lohn aufgefasst werden kann. 

Aus ordonomischer Sicht ist darauf hinzuweisen, dass dieses Re-Assignment durch 
den Perspektivwechsel von Einkommensarmut zu Lohnarmut semantisch plausibilisiert 
wurde. Durch die moralische Verknüpfung von Lohnarmut mit Ungerechtigkeit wurde 
der Schluss – genauer: der Kurzschluss – nahegelegt, das (vermeintliche) Armutspro-
blem sei dadurch zu lösen, dass man die Arbeitgeber verpflichtet, die verbleibende Lü-
cke zum Existenzminimum abzudecken: Sobald als Wahrnehmung etabliert war, dass 
das zu lösende Problem in zu niedrigen Löhnen besteht, wurde es geradezu selbstver-
ständlich, auf höhere Löhne zu setzen – und dabei auszublenden, dass Lohnerhöhungen 
genau jene negativen Beschäftigungswirkungen nach sich ziehen, zu deren gezielter 

                                                 
19 Die Bundesagentur für Arbeit wies 2013 aus, dass es im Jahresdurchschnitt von Dezember 2011 bis 
November 2012 insgesamt 1,327 Mio. Aufstocker gab. Der statische Fachbegriff hierfür lautet: erwerbs-
tätige Bezieher von Arbeitslosengeld II. Vgl. http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-
Content/Arbeitsmarktberichte/Soziale-Sicherung/Faltblatt-Aufstocker/Aufstocker-2013-07.pdf  

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Soziale-Sicherung/Faltblatt-Aufstocker/Aufstocker-2013-07.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Soziale-Sicherung/Faltblatt-Aufstocker/Aufstocker-2013-07.pdf
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Vermeidung die sozialpolitischen Transfereinkommen in Deutschland ursprünglich ein-
geführt wurden. 

Das diagnostizierte Diskursversagen besteht nicht nur darin, dass mit der Verknüp-
fung von Lohnarmut und Gerechtigkeit gleichsam die falschen Fragen in den Vorder-
grund gerückt waren, sondern auch darin, dass die richtigen Fragen vielfach gar nicht 
erst gestellt wurden. Wie hochgradig selektiv – und irreführend – der Wahrnehmungs-
fokus der öffentlichen Debatte um den Mindestlohn war, lässt sich folglich auch daran 
ablesen, welche Aspekte der öffentlichen Aufmerksamkeit entgangen sind. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass in der auf die vermeintliche Ungerechtig-
keit von Lohnarmut zugespitzten Debatte ausgeblendet blieb, ob es gerecht (oder ob es 
klug) ist, die Unternehmen gesetzlich zu verpflichten, einen höheren Lohn zu zahlen, als 
es der Produktivität der derzeitigen Niedriglohnempfänger entspricht. Ebenfalls ausge-
blendet blieb die Frage, ob es gerecht ist, die Beschäftigungssituation der derzeitigen 
Niedriglohnempfänger mutwillig zu verschlechtern. Einige weitere relevante Punkte, 
die praktisch keine oder jedenfalls viel zu wenig Aufmerksamkeit erfahren haben, seien 
nun kurz aufgezählt: 

• Erstens: Abgesehen von Entlassungen werden viele Unternehmen versuchen, 
auf den gestiegenen Kostendruck mit Arbeitsverdichtung zu reagieren. Das 
hat zur Folge, dass die Mindestlohn-Jobs anstrengender werden. (Dieser Ef-
fekt tritt bei Lohnsubventionen nicht ein.) 

• Zweitens werden manche Unternehmen versuchen, auf den gesetzlich ver-
ordneten Anstieg des materiellen Lohns mit einer Reduktion immaterieller 
Lohnbestandteile zu reagieren, so dass das berufliche Umfeld für Mindest-
lohn-Bezieher an Attraktivität verliert, weil sich beispielsweise die Arbeits-
atmosphäre verschlechtert. (Dieser Effekt tritt bei Lohnsubventionen nicht 
ein. Hier profitieren die Arbeitnehmer vielmehr davon, dass Unternehmen 
um Beschäftigte konkurrieren.) 

• Drittens ist mit illegalen Umgehungsstrategien – z.B. in Form unbezahlter 
Überstunden – zu rechnen, die sich durch externe Kontrollen nicht leicht 
entdecken lassen, weil Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein gemeinsames Inte-
resse daran haben, ein verabredetes Unterschreiten des Mindestlohns ge-
heimzuhalten: die Unternehmen in der Hoffnung, Kosten zu sparen; und die 
Beschäftigten in der subjektiven Erwartung, so dem Entlassungsrisiko vor-
beugen und ihre Aussichten auf Weiterbeschäftigung verbessern zu können. 
(Dieser Effekt tritt bei Lohnsubventionen nicht ein.) 

• Unterbelichtet blieb auch ein vierter Aspekt: Gegen Ende des Jahres 2014 
werden in Deutschland ca. 5,3 Millionen Menschen weniger als 8,50 Euro 
pro Stunde verdienen. Ihr Stundenverdienst beträgt im Durchschnitt rund 
6,50 Euro. Durch den Mindestlohn wird er um 2 Euro pro Stunde angehoben. 
Das entspricht einer Lohnerhöhung von rund 30%.20 Wie werden jene Men-
schen darauf reagieren, die gegenwärtig 9 oder 10 Euro verdienen? Werden 
sie die beträchtliche Lohnstauchung am unteren Ende der Einkommenspy-
ramide als gerecht empfinden? Oder werden sie versuchen, die alte Relation 
oder wenigstens einen gewissen Abstand zu den weniger gut ausgebildeten 
und weniger produktiven Arbeitnehmern im Sinne ihrer subjektiven Wahr-

                                                 
20 Vgl. Holtemöller und Lindner (2014; S. 354). 
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nehmung von Leistungsgerechtigkeit wiederherzustellen? Sollte Letzteres 
der Fall sein, ist mit höherem Lohndruck (und zusätzlichem Beschäftigungs-
abbau) zu rechnen. 

Zusammenfassend kann die Ordonomik mit ihrer Diagnose eines massiven Diskursver-
sagens im Hinblick auf Abbildung 7c die Frage aufwerfen, ob sich Optionen identifizie-
ren lassen, wie die öffentliche Diskussion zukünftig intelligenter geführt werden kann. 
Zu diesem Zweck wird der Diskurs als dilemmatisches Basisspiel (BS) rekonstruiert, zu 
dem es ein zugehöriges Metaspiel (MS) sowie ein Meta-Metaspiel (MMS) gibt. 
Dilemmatisch ist das Basisspiel insofern, als das Diskursversagen eine kollektive 
Selbstschädigung herbeiführt. Im Hinblick auf das Metaspiel ist zu überlegen, inwiefern 
die Anreize für die Diskussion richtig gesetzt sind und ob vielleicht zusätzliche Akteure 
– etwa in Form von Stiftungen oder speziellen Diskussionsforen – benötigt werden, die 
sich der allgemeinverständlichen Übersetzung wissenschaftlicher Einsichten und Argu-
mente sowie ihrer Einspeisung in politikrelevante Diskurse widmen. Hinsichtlich des 
Meta-Metaspiels ist zu überlegen, ob die verwendeten Semantiken wirklich bestmöglich 
geeignet sind, dem demokratischen Politikdiskurs eine intelligente Orientierung zu ge-
ben. Als Frage formuliert: Hätte das Diskursversagen reduziert oder sogar vermieden 
werden können, wenn die öffentliche Auseinandersetzung um den Mindestlohn nicht 
die Form einer kategorial enggeführten Armuts- und Gerechtigkeitsdiskussion ange-
nommen hätte, sondern stattdessen die Form einer Nachhaltigkeitsdiskussion, die der 
Heuristik folgt, wie sich die Lebensbedingungen derzeitiger Niedriglohnempfänger 
nachhaltig verbessern lassen?21 

((4)) Es sollte deutlich geworden sein, dass die Ordonomik darauf angelegt ist, mit 
Hilfe einer reflektierten Verwendung ihres Drei-Ebenen-Schemas sowohl politische 
Handlungsblockaden (Abbildung 7a) als auch diskursive Denkblockaden (Abbildung 
7c) stets so aufzuarbeiten, dass Steuerungsprobleme auf Aufklärungsprobleme zurück-
geführt werden, so dass eine orthogonale Positionierung gemeinsame Interessen an der 
Überwindung kollektiver Selbstschädigungen identifiziert und aktiviert, um so Hinder-
nisse für gesellschaftliche Lernprozesse aus dem Weg zu räumen. 
  

                                                 
21 Prominente Ökonomen empfehlen Lohnsubventionen nicht nur wegen der positiven Beschäftigungs-
wirkungen, sondern vor allem auch deshalb, weil sie das Selbstwertgefühl der Arbeitnehmer anheben und 
die Qualität der Arbeitsplätze verbessern. Vgl. Phelps (1997, 2007). Gerade im Hinblick auf die Würde 
beschäftigter oder beschäftigungssuchender Arbeitnehmer haben Mindestlöhne und Lohnsubventionen 
völlig konträre Auswirkungen. 
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